
ALB FILS KLINIKUM GmbH – Wirtschaftliche Entwicklung &
Mehrjahresplanung

I. Beschlussantrag

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

III. Handlungsalternative

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Grundsätzlich keine unmittelbaren Wirkungen auf den Kreishaushalt.
Ausgenommen ist das sofort abzudeckende Defizit sowie die geplanten
Investitionskosten-zuschüsse. Diese wurden in den Haushaltsplanentwurf 2025 des
Landkreises unverändert übernommen.

Der Landrat

Beratungsunterlage 2024/195 (1 Anlage)
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Haas, Jochen
07161 202-3100
j.haas@lkgp.de

Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit
Kreistag 11.10.2024 öffentlich Kenntnisnahme

Der Wirtschaftsplan 2025 der ALB FILS KLINKUM GmbH (siehe Anlage) wird zur
Kenntnis genommen.

Kommunal-/gesellschaftsrechtliche Grundlagen:
Nach den aktuellen kommunal-/gesellschaftsrechtlichen Regelungen, u.a.
Landkreisordnung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung des Landkreises sowie
Gesellschaftsvertrag der ALB FILS KLINIKUM GmbH (AFK GmbH) hat der Kreistag
(sowie ggf. die Gesellschafterversammlung) insbesondere über Sachverhalte mit
wesentlicher Bedeutung zu beschließen bzw. zu beraten.

Die wirtschaftliche Entwicklung der ALB FILS KLINIKUM GmbH zählt
uneingeschränkt zu Sachverhalten mit wesentlicher Bedeutung. Der Aufsichtsrat
stimmte in der Sitzung am 24.09.2024 dem Wirtschaftsplan 2025 – wie in der
Anlage dargestellt – zu. Die Werte wurden unverändert in den Haushaltsplanentwurf
2025 des Landkreises übernommen. Es wird auf die nö-Anlage verwiesen.

Die Geschäftsführung ist bei dem Tagesordnungspunkt anwesend und wird
entsprechend mündlich ausführen.

Keine.
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V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:

gez.
Edgar Wolff
Landrat

Übereinstimmung/Konflikt
1 = Übereinstimmung, 5 = keine
Übereinstimmung

1 2 3 4 5

Zukunft der Gesundheitsvorsorge und -förderung
Zukunft des Gesundheitswesens und des Tourismus

Kundenorientierung
Mitarbeiterorientierung
Identifikation
Außenwirkung


